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Erholungsbeihilfen:
Für die Pauschalierung müssen die folgenden 3 Voraussetzungen vorliegen:

	VORAUSSETZUNG
	DAS BEDEUTET KONKRET
	LIEGT VOR

	Die Erholungsbeihilfe überschreitet nicht die jeweilige Freigrenze.
	Ihr Unternehmen kann 2025 maximal folgende Erholungsbeihilfen auszahlen: Für jeden Mitarbeiter je 165 €, für den Ehepartner des Beschäftigten je 104 € und für jedes Kind des Mitarbeiters je 52 €. Für einen verheirateten Beschäftigten mit einem Kind kann Ihr Unternehmen also eine Erholungsbeihilfe von maximal 312 € pro Jahr auszahlen und pauschalieren.
	☐
	Die Erholungsbeihilfe wird in der richtigen Form gezahlt.
	Die Erholungsbeihilfen werden entweder als Zuschüsse für einen Urlaub des Mitarbeiters gewährt oder als Unterbringung in unternehmenseigenen Immobilien.
	☐
	Die Beihilfe wird zum richtigen Zeitpunkt gezahlt.
	Bei Zuschüssen erhält der Mitarbeiter die Beihilfe zeitnah (maximal 3 Monate) vor oder nach dem Urlaub. Dann unterstellt die Finanzverwaltung, dass es sich um eine Erholungsbeihilfe und nicht um irgendeine Zahlung handelt.
	☐


image1.png
(3 PERSONALWISSEN




